
 

 

Konto der Kreisverwaltung:  

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuer nummer:  
062/149/01062 

Telefon -Vermittlung:   
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten:  
Mo.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Do.: nur nach Vereinbarung 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin -  

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
Herrn David Weide 
über Büro Kreistag 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 
 

 Nebenstelle: Stettiner Straße 21 
17291 Prenzlau 

Dezernat: II 

Amt: 50 

Bearbeiter(in):  

Zimmer-/Haus-Nr.:  

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1201 

Telefax: 03984 70-4299 

E-Mail: dezernat-2@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht  vom  Unser Zeichen  Datum  

  AF/219/2023 24.11.2023 

 
 
Ihre Anfrage AF/219/2023 zur geplanten Errichtung e iner Gemeinschaftsunter-
kunft in Schwedt/Oder (Goethering/Berthold-Brecht-P latz) 
 
 
Sehr geehrter Herr Weide, 
 
Ihre Anfrage vom 15.11.2023 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage: 
Möchte der Landkreis Uckermark im ehemaligen Wohnko mplex 7 in Schwedt/O-
der einen sozialen Brennpunkt errichten, da sich in  unmittelbarer Nähe schon 
eine Asylunterkunft befindet? 
 
Nein. 
 
Der Landkreis Uckermark beabsichtigt den Erwerb der Liegenschaft Gemarkung 
Schwedt Flur 49, Flst.121/1 und 79/2 sowie Flur 52 Flst. 21/1, um die gesetzlichen 
Aufnahmeverpflichtungen des Landkreises Uckermark gemäß Landesaufnahmege-
setz zu erfüllen. Zudem ist diese Liegenschaft erforderlich, um einen fairen Lastenaus-
gleich bei der Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten zwischen den Kom-
munen des Landkreises Uckermark realisieren zu können. 
 
Der Standort befindet sich nicht innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
im Sinne von § 34 BauGB. Aufgrund der Lage im sog. Außenbereich nach § 35 BauGB 
befindet sich die Liegenschaft nicht in unmittelbarer Nähe einer Asylunterkunft. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Henryk Wichmann 
2. Beigeordneter 


